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Mit der Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der AS Neubranden-
burg-Ost im Zuge der A20 hat ein Teilabschnitt der Bundesstra- 
ße 197 seine Bedeutung für den weiträumigen Verkehr verloren. 
Aufgrund der geänderten Verkehrsbedeutung und des Wegfalls der 
Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 Bundesfernstraßengesetz soll 
der Teilabschnitt der Bundesstraße zur Gemeindestraße abgestuft 
werden. Die Gesamtlänge des abzustufenden Abschnitts 28 der 
Bundesstraße 197 beträgt 1 346 Meter.

Umstufung

Gemäß § 2 Absatz 4 Bundesfernstraßengesetz und in Verbindung 
mit § 3 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird der Abschnitt 28 der Bundesstraße 197 vom Netz-
knoten 2446053 bis zur Grenze zwischen der Gemeinde Sponholz 
und der Stadt Friedland zur Gemeindestraße in der Baulast der 
Gemeinde Sponholz sowie von der Grenze zwischen der Gemein-
de Sponholz und der Stadt Friedland bis zum Netzknoten 2446054 
zur Gemeindestraße in der Baulast der Stadt Friedland abgestuft. 
Die Umstufung wird zum 1. Januar 2021 wirksam.

Der Verwaltungsakt kann im Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung, Schloßstraße 6 – 8, 19053 Schwerin, Dienst-
zimmer 244, während der üblichen Dienststunden eingesehen wer-
den.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Veröf-
fentlichung Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald, Domstra-
ße 7, 17489 Greifswald erhoben werden.
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Öffentliche Bekanntmachung über die Umstufung  
eines Teilabschnitts der Bundesstraße 197 zur Gemeindestraße

Verfügung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung

Vom 29. Januar 2020 – VIII - 555-00000-2018/010-004 –
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Die E.DIS Netz GmbH plant im Landkreis Nordwestmecklenburg 
den Ersatz der Masten 3H und 4H der bestehenden 110-kV-Lei-
tung HT 0035 Abzweig Haffeld, die durch einen Seilschaden 
beschädigt worden sind. Die bestehenden Masten werden stand-
ortgleich durch Masten des Typs JE-09 ersetzt. Der bisherige  
Mast 3H ist circa 26,70 Meter hoch. Er wird nach dem Ersatz eine 
Höhe von circa 27,20 Meter haben. Mast 4H ist gegenwärtig  
circa 22,80 Meter hoch und wird auf 25,30 Meter erhöht. 

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2513), fällt, wurde eine Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß § 9 UVPG in Verbindung mit Ziffer 19.1.4 der Anlage 1 
zum UVPG durchgeführt.

Nach Einschätzung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung hat das Vorhaben nach überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten 
Schutzkriterien keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des 
Gebietes betreffen und nach § 25 Absatz 2 UVPG zu berücksich-
tigen wären.

-  Die Größe der Baumaßnahme, der Umfang der Nutzung natür-
licher Ressourcen und die weiteren Merkmale des Projekts sind 
nicht geeignet, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu 
verursachen.

-  Die Baumaßnahme erfolgt im durch die bestehenden Masten 
vorbelasteten Raum auf intensiv genutzten landwirtschaftli-
chen Flächen und im Bereich des Schutzstreifens.

-  Die Zufahrt erfolgt über Matten oder Lastverteilplatten inner-
halb des Schutzstreifens und wird nach Bauende vollständig 
zurückgebaut.

-  Zur Vermeidung baubedingter Tötungen, Verletzungen und 
erheblicher Störungen von Brutvögeln wird das Baufeld nicht 
zwischen dem 1. März und 15. August freigemacht. Vor Bau-
beginn wird eine Baufeldkontrolle zur Feststellung von Brut-
gelegen oder Nestlingen durch eine Umweltbaubegleitung 
vorgenommen.

-  Zum Schutz von Amphibien werden zwischen Mitte Februar 
und Ende September Amphibienschutzzäune errichtet.

-  Die Vermeidungsmaßnahmen werden durch eine Umweltbau-
begleitung abgesichert und protokolliert.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß § 5 
Absatz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist.

Die Screening- Unterlagen sind der Öffentlichkeit nach den Bestim-
mungen des Umweltinformationsgesetzes vom 27. Oktober 2014 
(BGBl. I S. 1643), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), beim Ministerium 
für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vor-
pommern, im Referat 330, Schloßstraße 6 – 8, 19053 Schwerin 
zugänglich.
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Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bekanntmachung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung 
– Planfeststellungsbehörde –

Vom 29. Januar 2020 – VIII 330 - 667-00000-2020/001-003 –
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Die Bestellung als Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur im 
Land Mecklenburg-Vorpommern von Herrn

Dipl.-Ing. Jörg Dubbert

ist gemäß § 16 Absatz 1 des Gesetzes über die Berufsordnung der 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure im Land Mecklen-
burg-Vorpommern (BO-ÖbVI M-V) durch Verzicht erloschen. 
Der Verzicht wird zum 1. Februar 2020 wirksam.

Abwickler der noch offenen Anträge ist der Öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieur

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Maahs 
Altes Gutshaus 2 
23968 Hohenkirchen, OT Gramkow.
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Gemäß § 1 Absatz 6 der Verordnung über die Bestellung, die Be-
rufsausübung und die Führung eines Dienstsiegels der Öffentlich 
bestellten Vermessungsingenieure (ÖbVI-VO) vom 24. September 
1994 (GVOBl. M-V S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 4 Num-
mer 2 des Gesetzes vom 1. August 2006 (GVOBl. M-V S. 634), 
wird die Änderung der Niederlassungsorte der Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieure bekannt gegeben:

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure im Land Mecklenburg-Vorpommern

Bekanntmachung des Landesamtes für innere Verwaltung

Vom 28. Januar 2020 – 310 - 563.01-1 –

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure im Land Mecklenburg-Vorpommern

Bekanntmachung des Landesamtes für innere Verwaltung

Vom 28. Januar 2020 – 310 – 563.01-1.1 –

statt:

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Maahs 
Schalißer Straße 2 
19246 Zarrentin am Schaalsee

neu ab 1. Februar 2020:

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Maahs 
Altes Gutshaus 2 
23968 Hohenkirchen, 
OT Gramkow

statt:

M. Eng. Felix Möbius 
Mühlenstraße 10 
18069 Rostock

neu ab 1. Februar 2020:

M. Eng. Felix Möbius 
Rostocker Straße 14a 
18069 Lambrechtshagen
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Beim Amt Itzstedt/Kreis Segeberg in der Metropolregion Ham-
burg ist die Stelle des 

Leitenden Verwaltungsbeamten (w/m/d)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen.

Zum Amt Itzstedt gehören sieben Gemeinden mit einer Einwoh-
nerzahl von insgesamt 19 700 Einwohnern, ein Schulverband, ein 
Friedhofszweckverband sowie ein Eigenbetrieb Wasserwerk. Eine 
Besonderheit liegt in den unterschiedlichen Zuständigkeiten zwei-
er Kreise (Segeberg und Stormarn).

Das Amt versteht sich als moderner Dienstleistungsbetrieb. Wir 
bieten eine gute Infrastruktur und viele Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Weiterentwicklung des Amtsbereiches.

Bei der zu besetzenden Planstelle handelt es sich um eine unbefriste-
te Vollzeitstelle, die im Stellenplan mit A 14 – Landesbesoldungsge-
setz SH (SHBesG) Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, ausge-
wiesen ist. Gemäß den Regelungen des Landesbeamtengesetzes S-H 
wird das Amt zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe übertragen. 
Die regelmäßige Probezeit beträgt gemäß § 5 LBG S-H zwei Jahre.

Als Leitender Verwaltungsbeamter müssen Sie die für dieses Amt 
erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen. Die 
Befähigung für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, Fach-
richtung Allgemeine Dienste (ehemals gehobener nichttechni-
scher Verwaltungsdienst) ist Mindestvoraussetzung. Des Weiteren 
ist die Teilnahme an der Qualifizierung inkl. der Führungspotenti-
alanalyse unterhalb des 2. Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
nach der Verwaltungsvorschrift des LBG und des § 10 der Lauf-
bahnverordnung erforderlich.

Die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende Verwaltungs-
beamte ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Beschäf-
tigten des Amtes. Sie oder er führt die Geschäfte der laufenden 
Verwaltung und berät die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister unter der Leitung der Amtsvorsteherin oder des 
Amtsvorstehers. Gleichzeitig vertritt sie oder er die Amtsvorste-
herin oder den Amtsvorsteher bei der Durchführung der Aufga-
ben, die dem Amt zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.

Die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende Verwaltungs-
beamte ist gleichzeitig stellvertretende Werkleiterin oder stellvertre-
tender Werkleiter des Eigenbetriebes Wasserwerk im Amt Itzstedt.

Zur Erfüllung der Aufgaben einer Leitenden Verwaltungsbeamtin 
oder eines Leitenden Verwaltungsbeamten suchen wir eine Per-
sönlichkeit, die eine mehrjährige Führungs- und Verwaltungser-
fahrung, insbesondere bevorzugt im Bereich Kommunalverwal-
tung mit entsprechenden einschlägigen Kenntnissen hat und sich 
mit analytischem und lösungsorientiertem Denken und Handeln 
den komplexen Anforderungen der Schnittstelle zwischen Verwal-
tung und Kommunalpolitik gewachsen fühlt.

Neben den notwendigen fachlichen Kompetenzen erwarten wir Erfah-
rungen in den Bereichen der Verwaltungssteuerung, Kommunikations- 
und Konfliktfähigkeit sowie die Fähigkeit zu strategischem Denken 
und Handeln. Der sozialen Kompetenz wird dabei besondere Bedeu-

tung beigemessen. Wir erwarten ein Höchstmaß an Einsatzbereitschaft 
und Belastbarkeit. Wünschenswert wären Kenntnisse und Erfahrun-
gen im Personal-, Organisations- und doppischen Haushaltsrecht.

Sie sollten Freude daran haben, mit verschiedenen Interessengrup-
pen und mit konfliktgeladenen Situationen souverän umzugehen.

Ihren Wohnsitz sollten Sie im Amt bzw. im Nahbereich des Amtes 
nehmen.

Die Vorgaben des Schwerbehindertengesetzes, des Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) und des Gesetzes zur Gleichstellung der 
Frauen im öffentlichen Dienst (GstG) werden berücksichtigt. 

Die abschließende Entscheidung trifft der Amtsausschuss.

Wir freuen uns auf Ihr Anschreiben, in dem Sie Ihre Stärken prä-
sentieren und sich uns vorstellen. Dieses ergänzen Sie bitte durch 
folgende Unterlagen: 

-  tabellarischen Lebenslauf mit lückenlosem Tätigkeitsnachweis, 

- Nachweis der geforderten Qualifikation, 

- aktuelle Beurteilung bzw. aktuelles Zeugnis, 

- relevante Fortbildungsnachweise, 

-  einen Nachweis über Ihre Schwerbehinderung bzw. Gleich-
stellung (falls vorhanden), 

-  eine Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in Ihre Perso-
nalakte unter Angabe der personalaktenführenden Stelle (nur bei 
Bewerberinnen bzw. Bewerbern aus dem öffentlichen Dienst).

Ihre Bewerbung senden Sie bitte unter Angabe des Stichwortes 
„Bewerbung LVB“ per Post an den

  Amtsvorsteher des Amtes Itzstedt 
Bernhard Dwenger 
– Vertraulich – 
Segeberger Straße 41, 23845 Itzstedt

oder über unser Online-Bewerberportal: https://www.amt-itzstedt.de/
aktuell/stellenausschreibungen bis zum 9. März 2020.

Für Rückfragen steht Ihnen der Amtsvorsteher Herr Dwenger 
unter der Telefonnummer 04535-509-511 (Vorzimmer) oder die 
Leiterin des Fachbereiches Zentrale Dienste und Bildung unter 
der Telefonnummer 04535-509-100 oder per E-Mail unter c.frie-
derich@amt-itzstedt.de gerne zur Verfügung. 

Informationen über das Amt Itzstedt erhalten Sie im Internet unter 
www.amt-itzstedt.de.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kosten im Zusammenhang mit 
der Bewerbung bzw. Reisekosten zu Vorstellungs-/Auswahlge-
sprächen nicht erstattet werden.

Itzstedt, den 4. Februar 2020

Amt Itzstedt
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Stellenausschreibungen
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